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«Die psychosoziale Versorgung
Hoérgeschéadigter in der Bundesrepublik

Deutschland»

Dies war das Thema einer Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft der «Ziircher Gehérlosen-
fachleute». Der Anlass fand am 23. September im Gehodrlosenzentrum Oerlikon statt. Gastreferent
war Herr Dr. Herbert Feuchte aus Hamburg. Unter den Zuhérern befanden sich auch Gehdrlose

und Eltern von Gehdorlosen.

Seit vielen Jahren besteht in Zirich eine Arbeits-
gemeinschaft von Gehdrlosenfachleuten als lo-
se Vereinigung, die jahrlich zu ein bis drei Ver-
anstaltungen einladt. Die Themen kommen aus
dem Bereich der Arbeit mit Hérbehinderten. Als
«Initiativkomitee» amten zurzeit Frau H. Ulich,
lic. phil., vom HPS Zurich, Herr Reifler, Leiter der
Beratungsstelle fiir Gehorlose, und Herr
G. Ringli, Direktor der Gehorlosenschule Zurich.
Der Gastreferent, Herr Feuchte, ist seit 1955
«nebenamtlich» fur die Horbehinderten im
Raum Hamburg tatig. Sein Vortrag war in zwei
Hauptthemen gegliedert.

1.Teil: «Riickblick — Ausblick»

Erinnerungen an die letzten 40 Jahre

Als Vater einer 40jahrigen gehorlosen Tochter
ist Herr Feuchte schon lange mit der Gehorlo-
sigkeit vertraut. Er betonte, dass die Horbehin-
derung nicht vorwiegend ein schulisches Pro-
blem sei, sondern eine Behinderung, die das
ganze Leben entscheidend beeinflusse. Um die
Interessen und Rechte der Gehdrlosen vertreten
zu konnen, brauche es Institutionen. Herr
Feuchte half mit, solche verschiedenen Einrich-
tungen zu griinden, so zum Beispiel

die staatliche Fiirsorge fiir Gehorlose
in den flinfziger Jahren.

Kultur- und Freizeitzentren fiir Gehorlose

mit folgenden Zielen:

— Begegnungs- und Austauschmdglichkeiten
far Gruppen und Einzelne

= kulturell und gesellschaftspolitisch interes-
sante Anlasse flur Gehorlose

— regionale und Uberregionale Konferenzen zu
Themen, welche die Gehorlosigkeit betreffen

= aus den Kultur- und Begegnungszentren kén-
nen Wohngemeinschaften wachsen, die fir
viele Gehdrlose eine wichtige Lebenshilfe
sind.

Realschulen fiir begabte Gehérlose, die das
Abitur machen méchten.

Berufsbildungszenlren, in welchen Gehorlose
verschiedenste Berufe in Klassen fiir Hérbehin-
Qerte lernen kénnen. Friher wurden Gehérlose
In hérenden Klassen «mitgeschleppt». was mei-
stens eine Uberforderung fiir alle Betroffenen
war. Viele Gehorlose konnten auch keine Lehr-
Stelle finden oder nur in sehr einfachen, traditio-
nellen Berufen.

Diese neuen Statten erleichterten die Zusam-
Menarbeit und den Zusammenhalt unter Gehor-
losen. Auch ihr politisches Interesse wurde da-
durch geweckt. Sie schlossen sich zu Interes-
Sengruppen zusammen und reichten zwei Initia-
tiven fir soziale Erleichterungen ein. Nach lan-
gem gemeinsamem Kampf hatten sie schliess-
lich Erfolg.

Die Minderung der Erwerbstatigkeit

In Deutschland haben Gehorlose wie andere

Schwerbehinderte eine Minderung der Erwerbs-

tatigkeit. Das heisst:

= eine Woche zusatzlichen Urlaub

= weniger Steuern bezahlen

= aussergewohnlicher Kindigungsschutz (bei
erhaltener Kindigung kénnen Gehérlose je-

Dr. Herbert Feuchte (Zeichnung aus der Zeit-
schrift «Das hérgeschéddigte Kind»).

Arbeitsbereiche von Dr. Feuchte:

— Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der Eltern und der «Deutschen
Gesellschaft zur Férderung der Gehor-
losen»

— Mitbegrinder von Werkstatten und von
Heimen fir Gehorlose im Raum Ham-
burg

— Sprecher der
«Dolmetscher»

— Mitorganisator des Weltkongresses der
Gehorlosenfachleute in Hamburg 1980

— und zuletzt als Koordinator und Initia-
tor in Fragen zur Verbesserung der psy-
chosozialen Versorgung Hoérbehinder-
ter in der Bundesrepublik.

Arbeitsgemeinschaft

manden von der Flirsorge beanspruchen, der
abklart, ob die Kiindigung gerechtfertigt ist).

Freifahrt fiir Gehorlose

In Deutschland kénnen Gehoérlose die 6ffentli-

chen Verkehrsmittel am Wohnort in einem Um-

feld von etwa 60 Kilometern gratis benutzen. Bei

der Begriindung dieser Initiative hiess es unter

anderem:

— Gehorlose leben meistens isoliert unter Ho-
renden

— sie brauchen den Kontakt in Gruppen und
Vereinen

— die Treffpunkte sind in Stadten zentralisiert
(lange Anreisewege)

— die Informationsbeschaffung ist erschwert,
trotz Schreibtelefon (6ffentliche Stellen ha-
ben oft keines).

Zurzeit lauft eine dritte Initiative:

Dolmetscher fiir Gehorlose

Alle Gehorlosen sollen Rechtsanspruch auf Dol-
metscherdienste haben (im Gesetz festgelegtes
Recht).

Um solche Ziele zu erreichen, wie sie in
Deutschland jetzt verwirklicht sind, scheint mir
die Zusammenarbeit und die Geschlossenheit
von Verbanden, Gruppen, Fachleuten und Ein-
zelnen sehr wichtig zu sein.

2.Teil: «<Die psychosoziale Versorgung
Horgeschadigter
in der Bundesrepublik»

Dr. Feuchte wollte die Fachleute schon immer
auf die dringend notwendige psychosoziale Be-
treuung fir Gehorlose aufmerksam machen. Bei
der Betreuung von psychisch kranken Gehor-
losen sind die allgemeinen Krankenh&user mei-
stens uberfordert. Die Therapeuten koénnen
nicht mit Gehdrlosen kommunizieren, und sie
kennen die sozialen Hintergriinde der Gehérlo-
sigkeit nicht.

Das Landeskrankenhaus in Westfalen fiihrt heu-
te eine spezielle Abteilung fir etwa 25 hoérge-
schadigte, psychisch kranke Patienten. Ver-
schiedene Fachérzte in Deutschland, unter an-
derem Inge Richter und Frau Gotthart, unter-
scheiden bei psychisch kranken Gehorlosen
zwischen Psychose und Sodophrenie.

Psychose

Bei der Psychose handelt es sich um eine wirkli-
che seelische oder geistige Erkrankung.

Sodophrenie

Bei der Sodophrenie hat der Patient Verhaltens-
stérungen, die vor allem aus dem Gehérlossein
und den daraus hervorgehenden Problemen
entstehen. In der Definition heisst es unter ande-
rem: Sprach- und Begriffsarmut, Ubertragung
von Schuld auf andere, Narzissmus, Uberschat-
zung der -eigenen Fahigkeiten (mit teilweise
gleichzeitig mangelndem Selbstwertgefihl),
Ubertriebene  Erwartungshaltung, fehlende
Selbstbeobachtung, grosse Aggressivitat.

Es mangelt an ausgebildeten Fachleuten

Dr. Feuchte hielt fest, dass in der Bundesrepu-
blik bereits viele Institutionen geschaffen wor-
den sind. Es fehlen aber immer noch Fachleute,
die gentigend Erfahrungen mit Gehorlosen ha-
ben. In der Schweiz ist es eher umgekehrt. Die
Schaffung von Institutionen braucht erfahrungs-
gemass immer sehr viel Zeit. Es gibt aber doch
schon einige Fachleute, die seit Jahren mit ver-
haltensgestorten Gehorlosen arbeiten, unter an-
deren die Doktoren Bodenheimer, Weber und
Meier.

Die Voraussetzungen fiir
eine erfolgversprechende Therapie

Im Idealfall beherrscht der Arzt oder der Thera-
peut die Gehorlosensprache, und der Gehoérlose
hat einen Begleiter aus dem Familien- oder
Freundeskreis dabei (der Ruckfragen und Miss-
verstandnisse klaren kann).
Bei der zweitbesten Lésung hat der Arzt ein
theoretisches Wissen Uber die Gehdrlosigkeit,
beherrscht aber die Gehdrlosensprache nicht.
Fur die Kommunikation steht ein Dolmetscher
zur Verfigung.
Im anschliessenden Gesprach wurde von eini-
gen Teilnehmern die Wichtigkeit der Vorbeu-
gungsmassnahmen betont. Gehérlose sollen ih-
re Kultur und damit ihr Selbstwertgefiihl starken
kénnen. Diese Bemihungen missen von Horen-
den ernst genommen und unterstitzt werden.

I. Sto.

149



	"Die psychosoziale Versorgung Hörgeschädigter in der Bundesrepublik Deutschland"

